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Rundschreiben VI D Nr. 31/2009 
(ersetzt Rundschreiben VI D 26/2007) 

 
Nachweis der Bauvorlageberechtigung zu § 66 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 BauO Bln 

 
Gemäß § 66 Abs. 2 Nr. 1 Bauordnung für Berlin (BauO Bln) vom 29. September 2005 (GVBl. 
S. 495), zuletzt geändert durch § 9 des Gesetzes vom 7. Juni 2007 (GVBl. S. 222), ist bauvorlage-
berechtigt, wer die Berufsbezeichnung Architektin oder Architekt führen darf. Das darf gemäß § 2 
Abs. 1 S. 1 des Berliner Architekten- und Baukammergesetzes (ABKG) vom 6. Juli 2006 (GVBl. S. 
720) nur, wer unter dieser Bezeichnung in die Architektenliste eingetragen ist. Die Architekten-
kammer versieht alle in die Architektenliste eingetragenen Architekten mit einem entsprechenden 
Stempel.  
Gemäß § 66 Abs. 2 Nr. 2 Bauordnung für Berlin (BauO Bln) vom 29. September 2005 (GVBl. 
S. 495), zuletzt geändert durch § 9 des Gesetzes vom 7. Juni 2007 (GVBl. S. 222), ist bauvorlage-
berechtigt, wer in die von der Baukammer Berlin geführte Liste der Bauvorlageberechtigten einge-
tragen ist. Auch die Baukammer versieht die eingetragenen Bauvorlageberechtigten seit dem 1. 
Februar 2006 mit einem Stempel. 
Als Anlage füge ich die Mitteilung der Architektenkammer Berlin vom 2.02.2009 sowie das Schrei-
ben der Baukammer Berlin vom 28. November 2007 bei. Beide Dokumente enthalten einen Mus-
terabdruck des jeweiligen Stempels. 
Für den Nachweis der Bauvorlageberechtigung genügt der jeweilige Kammerstempelabdruck auf 
den Bauvorlagen. 
 
Im Auftrag 

 

T. Meyer 

 

Bearbeiter Herr Koriath 

       

Zeichen VI D 1-Ko-6908/3-9-3 

       

Dienstgebäude:  
Württembergische Str. 6 

10707 Berlin-Wilmersdorf  

Zimmer 1515 

Telefon (030) 90 12 — 4632 

Fax (030) 90 12 — 3525 

intern (912) 4632 

Datum 20.05.2009 

Sprechzeiten  E-Mail Internet  
nach telefonischer Vereinbarung poststelle@senstadt.berlin.de  www.stadtentwicklung.berlin.de 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung — D- 10702 Berlin 
 

Planen Bauen Wohnen Natur Verkehr 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 



 

 

  
Architektenstempel 

 
 

Die Mitgliedschaft in der Architektenkammer ist nach dem Hochschuldiplom der zweite wichtige Schritt zur Berufsausübung als 
Architekt, Innenarchitekt, Landschaftsarchitekt und Stadtplaner. 

Mit der Eintragung in die von der Kammer geführten Listen kann das Kammermitglied einen Architektenstempel führen und bei 
allen beruflichen Aktivitäten nutzen. 

In zunehmendem Maße achten Auftraggeber und Bauaufsichtsämter auf diesen Nachweis der Qualifikation. 

Der Stempel enthält Angaben zur Berufsbezeichnung (Freischaffender Architekt, Landschaftsarchitekt, Innenarchitekt oder 
Stadtplaner), den akademischen Grad, den Namen sowie die Nummer der Architekten- oder Stadtplanerliste mit dem Vermerk 
"Mitglied der Architektenkammer Berlin". 

Bestellung 

 

 Letzte Änderung: 02.02.2009  




